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Vorwort

Mit meinem Promotionsvorhaben begann ich im März 2021. Am 13. 11. 2023 
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fand am 17. 09. 2024 statt.

Mein Promotionsverfahren wurde betreut von Frau Prof. Dr. Elke Gurlit. Wäh-
rend der Erstellung der Dissertation arbeitete ich an ihrem Lehrstuhl promotions-
begleitend als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich möchte mich ganz herzlich bei 
Frau Prof. Dr. Elke Gurlit bedanken. Zum einen für die vielen hilfreichen fachlichen 
Hinweise, Kritikpunkte und Anregungen sowie die Bereitschaft, sich jederzeit für 
mich Zeit zu nehmen. Zum anderen für die Erfahrungen, die ich während meiner 
Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter sammeln konnte; die sowohl zu meiner per-
sönlichen als auch fachlichen Weiterentwicklung beitrugen. Außerdem möchte ich 
mich bei Frau Prof. Dr. Elke Gurlit für die Erstellung des Erstgutachtens bedanken.

Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Prof. Dr. Matthias Bäcker für die 
zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die darin befindlichen konstruktiven 
Kritikpunkte. Außerdem danke ich Herrn Prof. Dr. Albert Ingold für die Mitwir-
kung als Vorsitzender in der Prüfungskommission meiner mündlichen Prüfung.

Mein Dank gebührt schließlich allen, die in den letzten Jahren Teil meines Le-
bens waren; allen voran meiner Familie. Es ist gut zu wissen, dass ich mich auf 
euch verlassen kann und ich hoffe, euch diese Gewissheit zurückgeben zu können.

Mainz, im Herbst 2024� Benjamin Felix Schmerker
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Kapitel 1

Einleitung 

A. Themeneinführung

Das Verständnis über das Verhältnis zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit 
entwickelt sich seit Jahrzehnten fort1. Transparenz und freier Informationszugang 
gelten als charakteristisch für moderne Verwaltungen2. Die Kodifizierung des freien 
Informationszugangs verlief in Deutschland eher schleppend und im Vergleich zum 
sonstigen europäischen und US-amerikanischen Raum spät3. Nachdem der Wechsel 
vom Grundsatz des Amtsgeheimnisses hin zum Prinzip der beschränkten Akten-
öffentlichkeit durch die Schaffung des § 29 Abs. 1 S. 1 VwVfG bereits seit langer 
Zeit vollzogen war4, begründete erst das am 1. 1. 2006 in Kraft getretene Gesetz zur 
Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz, 
IFG5) einen Paradigmenwechsel hin zum Prinzip der Verwaltungstransparenz, in-
dem es jeder Person einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu amtlichen 
Informationen bei Bundesbehörden gewährt6. 

	 1	Jaus, Öffentliche Belange als Schranken, S. 1 ff.; Landwers, Behördliche Öffentlichkeits-
arbeit, S. 39 ff.; Prinz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, S. 1 f.; zu diesem Wandel näher, 
unter unterschiedlichen Gesichtspunkten, Gurlit, Verwaltungsöffentlichkeit, S. 3 ff.; Schlachter, 
Mehr Öffentlichkeit wagen, insb. S. 87 ff.; Wegener, Der Geheime Staat, insb. S. 390 ff.; Rossi, 
in: Ehlers / Fehling / Pünder, BVR, § 63 Rn. 5 ff.; neuerdings steht vermehrt die aktive Öffent-
lichkeitsarbeit durch den Staat in der Diskussion; insbesondere wurde auch auf Bundesebene 
bereits über eine „Weiterentwicklung“ des IFG zu einem Transparenzgesetz diskutiert, vgl. 
BT-Drs. 19/14596; auf Landesebene ist eine solche Weiterentwicklung bereits teilweise erfolgt, 
z. B. durch das LTranspG RP.
	 2	Schoch, IFG, Einl. Rn. 10; s. a. Landwers, Behördliche Öffentlichkeitsarbeit, S. 39.
	 3	Vgl. Sitsen, Informationsfreiheitsgesetz, S. 27 ff.; Prinz, Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse, S. 1 f.; Kloepfer / v. Lewinski, DVBl. 2005, 1277, 1277 f.; Gurlit, WM 2009, 773, 773; einge-
hend zur Gesetzgebungshistorie und der Informationsfreiheit auf Bundes- und Landesebene so-
wie im internationalen Vergleich bis zum Zeitpunkt des Erlasses des IFG, Kollbeck / v. Dobeneck,  
in: Berger / Roth / Scheel, IFG1, I. S. 5 ff. u. II. S. 23 ff.; zur alten Rechtslage in Deutschland 
rechtsvergleichend zum bereits damals bestehenden US-amerikanischen Modell der Verwal-
tungsöffentlichkeit Gurlit, Verwaltungsöffentlichkeit.
	 4	Vgl. BT-Drs. 7/910, S. 52; Gurlit, WM 2009, 773, 773; Troidl, Akteneinsicht, Rn. 3 ff.; 
Schoch, IFG, Einl. Rn. 21.
	 5	BGBl. 2005 I S. 2722.
	 6	Vgl. Fluck, DVBl. 2006, 1406, 1406 f.; Albers, ZJS 2009, 614, 614 f.; Gurlit, NZG 
2014, 1161, 1161 Fn. 2; Jaus, Öffentliche Belange als Schranken, S. 1; Rossi, IFG, § 1 Rn. 1; 

1
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Nachdem gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zahlreiche Anträge auf Zugang zu Informationen insbesondere über gescheiterte 
Finanzdienstleistungsinstitute eingegangen waren7, begann schon kurz nach Erlass 
des IFG die Diskussion über dessen Anwendung auf die BaFin. Die rechtspolitische 
Forderung nach einer Bereichsausnahme zugunsten der Aufseherin konnte sich 
aber nicht durchsetzen8. In rechtsdogmatischer Hinsicht war zunächst der Trend 
erkennbar, dass sich eine besonders restriktive Auslegung des IFG bei Zugangs
begehren gegenüber der BaFin, d. h. zu Lasten der Informationszugangsfreiheit 
nicht durchsetzen werde9. Für Irritationen sorgte sodann die Altmann-Entscheidung 
des EuGH in Bezug auf die unionsrechtlich vorgezeichneten Verschwiegenheits-
pflichten der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten10. In 
seiner klarstellenden Baumeister-Entscheidung erteilte der EuGH einer grundsätz-

Riegler, Informationsfreiheit im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, S. 1; Prinz, Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse, S. 1 ff.; auf Landesebene ist dieser Wechsel teilweise bereits deut-
lich früher erfolgt, allen voran 1998 in Brandenburg, teilweise aber noch immer ausge-
blieben, namentlich in Bayern und Niedersachsen, vgl. Brink, in: Brink / Polzen / Blatt, IFG,  
§ 1 Rn. 40.
	 7	Vgl. Riegler, Informationsfreiheit im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, S. 2; häufig ge-
stellt durch geschädigte Anleger, vgl. z. B. VG Frankfurt, ZIP 2008, 2138, 2139; VG Frankfurt 
a. M., BeckRS 2008, 37833; teilweise auch aus anderen Motiven, z. B. VG Frankfurt, NVwZ 
2009, 1182: Chefreporter im Bereich Wirtschaft einer Tageszeitung; s. a. Gurlit, NZG 2014, 
1161, 1161 f.; teilweise wurden auch über Rechtsanwaltskanzleien unzählige gleichlautende 
Anträge für eine Vielzahl verschiedener Personen gestellt, vgl. BVerwG, NVwZ 2021, 646; VG 
Frankfurt, NJOZ 2016, 299; zur Antragsmenge vgl. die IFG-Statistiken, die zeigen, dass bei 
Behörden im Ressort des BMF seit 2008 kontinuierlich überdurchschnittlich viele Anträge ge-
stellt werden, und die alle abrufbar sind unter: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-
verwaltung/open-government/informationsfreiheitsgesetz/informationsfreiheitsgesetz-node.
html zuletzt abgerufen am 25. 03. 2023; bei einigen IFG-Anträgen, die bei der BaFin eingingen, 
wurden auch sehr viele Informationen begehrt, vgl. Möllers / Pregler, ZHR 176 (2012), 144, 159 
Fn. 77; Huber, JB InfoR 2014, 237, 241 f.; Langner / Schmieszek, WM 2016, 1723, 1724; vgl. 
zu allem umfassend Ziekow / Debus / Musch, Evaluation IFG, insb. S. 69, 71, 85, 140, 168, 206, 
217, 249, 311; zahlreiche IFG-Anträge wurden auch gegenüber der Entschädigungseinrichtung 
der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) gestellt, s. dazu Gurlit, in: Assmann / Schütze / Buck-
Heeb, KapAnlR-HdB, § 24 Rn. 79, Fn. 218; auch im Vergleich zu anderen mitgliedstaatlichen 
Bankaufsichtsbehörden werden bei der BaFin überdurchschnittlich viele IFG-Anträge gestellt, 
vgl. Magdziarz / Eusamio, Access to Information, S. 80.
	 8	So aber ein Vorschlag des Bundesrats, vgl. BT-Drs. 827/08, S. 3, krit. zu diesem z. B. 
Tolkmitt / Schomerus, NVwZ 2009, 568, 570 f.
	 9	Insbesondere hinsichtlich des Ablehnungsgrund gem. § 3 Nr. 1 lit. d) IFG, VG Frankfurt 
a. M., NVwZ 2008, 1384, 1385 ff.; Hüttner, VuR 2009, 156; Gurlit, DV 2011, 75, 93, dem fol-
gend BVerwG, NVwZ 2012, 112 Rn. 21; hingegen suchen Wilsing / Paul, BB 2009, 114, 114 ff.; 
Brocker / Andrzejewski, GWR 2011, 378, 378 ff., nach Möglichkeiten zur Umgehung der Recht-
sprechung. 
	 10	EuGH, C-140/13, ECLI:EU:C:2014:2362 – Altmann.
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lichen Geheimhaltung sämtlicher Informationen zwar eine Absage11, es bestehen 
jedoch immer noch offene Fragen12.

Während das Bankenaufsichtsrecht bereits seit langem in materiell-rechtlicher 
Hinsicht durch das Recht der Europäischen Union geprägt ist, nimmt auch der euro-
parechtliche Einfluss auf die Aufsichtsarchitektur seit einigen Jahren zu. Neben 
anderen europäischen Institutionen nimmt seit 2014 insbesondere die EZB weite 
Teile der Bankenaufsicht wahr; es ist ein hochkomplexer, unübersichtlicher und 
eng verflochtener europäischer Verwaltungsverbund13 entstanden14. 

Während das Recht auf Zugang zu Informationen der EZB und des Einheit
lichen Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board, SRB) neuerdings ver-
mehrt Aufmerksamkeit erlangt15, führt dieses Recht in Bezug auf die sonstigen 
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